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Beschluss
BVerwG, §§ 67, 68 PersVG BW, §§ 58, 67
BühneNVtr
Informationsrecht des Personalrats über
individuelle Leistungsbezüge, um etwaige
Diskriminierungen feststellen zu können

1) Erhalten Beschäftigte über den tariflichen
Grundlohn hinaus leistungsabhängige Vergütungsbe-
standteile, so hat der Personalrat ohne Darlegung eines
besonderen Anlasses das Recht auf Einsicht in die nicht
anonymisierten Lohnlisten.

2) Die Überprüfung, ob bei der Bemessung der Ver-
gütung jede sachwidrige Diskriminierung unterbleibt,
ist besonders wichtig, wenn der Tarifvertrag den künst-
lerisch Verantwortlichen bei der Bemessung der Vergü-
tungen (hier für Solomitglieder und künstlerisch tätige
Bühnentechniker) großen Spielraum lässt.

3) Die Kunstfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG
ist nicht berührt, Die Einsichtnahme zum Zweck des
Diskriminierungsschutzes dient gerade dazu, die Festle-
gung der Vergütungen aus kunstfremden Motiven zu
verhindern.
(Leitsätze der Redaktion)
Beschluss des BVerwG vom 16.02.2010, 6 P 5/09

Aus den Gründen:
I.

Der Antragsteller ist der Personalrat der Städtischen
Bühnen F., die als Eigenbetrieb geführt werden. Er
bemühte sich beim Beteiligten vergeblich darum,
Einblick in die nicht anonymisierten Vergütungslis-
ten für die Solomitglieder und die überwiegend
künstlerisch tätigen Bühnentechniker zu erhalten.
Das von ihm angerufene Verwaltungsgericht hat fest-
gestellt, dass der Beteiligte dem Vorsitzenden des An-
tragstellers und einem weiteren vom Antragsteller zu
bestimmenden Mitglied Einblick in die Bruttolohn-,
Gehalts- und Gagenlisten der Solomitglieder (§ 1
Abs. 2 NV Bühne) und der Bühnentechniker (§ 1
Abs. 3 NV Bühne) in der Weise zu gewähren hat, dass
die entsprechenden Vergütungen der einzelnen Be-
schäftigten individuell zugeordnet werden können,
ohne dass bei der Einsichtnahme ein Vertreter des
Beteiligten anwesend ist, der den Antragsteller
überwacht oder mit seiner Überwachung beauftragt
ist.

Auf die Beschwerde des Beteiligten hat der Ver-
waltungsgerichtshof den erstinstanzlichen Beschluss
geändert und den Antrag abgelehnt. […]

II.
Die zulässige Rechtsbeschwerde des Antragstellers ist
begründet. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts-
hofs beruht auf der unrichtigen Anwendung von
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Rechtsnormen (§ 86 Abs. 2 BaWüPersVG i.d.F. der
Bekanntmachung vom 1. Februar 1996, GBl S. 205,
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.
Juli 2009, GBl S. 365, i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 1
ArbGG). Er ist daher aufzuheben; da der Sachverhalt
geklärt ist, entscheidet der Senat in der Sache selbst (§
96 Abs. 1 Satz 2 ArbGG i.V.m. § 562Abs. 1, § 563
Abs. 3 ZPO). Dies führt zur Zurückweisung der Be-
schwerde des Beteiligten gegen den erstinstanzlichen
Beschluss. Der Antragsteller kann verlangen, dass
sein Vorsitzender und ein weiteres seiner Mitglieder
Einblick in die nicht anonymisierte Fassung der
Vergütungslisten für Solomitglieder und
Bühnentechniker erhält. […]

2. Rechtsgrundlage für das streitige Begehren ist § 68
Abs. 2 Satz 1 und 2 BaWüPersVG. Danach ist die
Personalvertretung zur Durchführung ihrer Aufga-
ben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten; ihr
sind die dafür erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
Die Pflicht des Dienststellenleiters zur Vorlage von
Unterlagen ist somit Bestandteil seiner Informa-
tionspflicht gegenüber der Personalvertretung. Sie
besteht in dem Umfang, in welchem die Personalver-
tretung zur Durchführung ihrer Aufgaben die
Kenntnis der Unterlagen benötigt. […]

3. Gemäß § 68 Abs. 1 Nr. 2 BaWüPersVG hat die
Personalvertretung die Aufgabe, darüber zu wachen,
dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Tarif-
verträge durchgeführt werden. […]

cc) Dagegen verlangt § 58 Abs. 3 Unterabs. 1 NV
Bühne, dass die Solomitglieder unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen eine besondere angemes-
sene Vergütung erhalten. Der Personalrat muss über-
prüfen, ob diese Tarifnorm in der Dienststelle einge-
halten wird. Dies kann er nur, wenn er aus der Liste
ersehen kann, welche namentlich benannten Solo-
mitglieder die besondere angemessene Vergütung er-
halten und welche sie nicht erhalten. Eine
anonymisierte Liste ist in dieser Hinsicht
unbrauchbar.

[…]
4. Gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 BaWüPersVG hat

die Personalvertretung – ebenso wie die Dienststelle
– darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der
Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt
werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Be-
handlung von Personen wegen ihrer Abstammung,
Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder
gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder
wegen ihres Geschlechts unterbleibt. Um überprüfen
zu können, ob bei der Bemessung der Vergütung jede
sachwidrige Diskriminierung unterbleibt, ist der Per-
sonalrat darauf angewiesen, Listen einsehen zu kön-
nen, in denen sämtliche Vergütungsbestandteile den
jeweils betroffenen Solomitgliedern und Bühnen-

technikern namentlich zugeordnet sind. Die Wahr-
nehmung dieser Aufgabe auf der Grundlage vollstän-
diger Unterrichtung ist besonders wichtig, weil der
Tarifvertrag den künstlerisch Verantwortlichen bei
der Bemessung der Vergütungen für Solomitglieder
und Bühnentechniker großen Spielraum lässt.

Zwar gibt der Umstand allein, dass Gagen und
sonstige Vergütungsbestandteile in unterschiedlicher
Höhe gezahlt werden, keinen Aufschluss für eine
sachwidrige Ungleichbehandlung der Bühnenmit-
glieder. Die genannten tarifvertraglichen Bestim-
mungen lassen weiten Raum für eine Differenzie-
rung nach künstlerischen Maßstäben. Dennoch ist
der Einblick in die nicht anonymisierten Vergü-
tungslisten durch den Personalrat zur Aufdeckung
von Diskriminierungen geeignet und erforderlich.
Sie kann z.B. Anhaltspunkte dafür liefern, dass weib-
liche, nicht deutsche oder gewerkschaftlich organi-
sierte Bühnenmitglieder generell benachteiligt wer-
den. Sie ist das einzige Mittel für den Personalrat,
solche und vergleichbare im Verborgenen
unternommene Diskriminierungen aufzudecken.

5. Das nach dem Vorstehenden zu bejahende Ein-
sichtsrecht des Antragstellers in dem vom Verwal-
tungsgericht zugesprochenen Umfang ist durchgrei-
fenden personalvertretungsrechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Einwänden nicht ausgesetzt.

a) Die Vorlagepflicht des Beteiligten ist von der
Darlegung eines besonderen Anlasses, namentlich ei-
ner zu besorgenden Rechtsverletzung unabhängig.
Nur der Einblick in die nicht anonymisierten Unter-
lagen setzt den Antragsteller in die Lage, Rechtsver-
stößen und Unbilligkeiten bereits im Vorfeld effektiv
entgegenwirken zu können. […]

b) § 68 Abs. 2 Satz 3 BaWüPersVG, wonach Per-
sonalakten nur mit Zustimmung des Beschäftigten
vom Personalrat eingesehen werden können, ist hier
weder unmittelbar noch entsprechend anzuwenden
(vgl. Beschluss vom 23. Januar 2002, Buchholz
a.a.O. S. 4 f. m.w.N.). Im Übrigen ist den Persönlich-
keitsrechten der Beschäftigten im Rahmen der be-
reichsspezifischen Regelung in § 68 Abs. 2 Satz 1 und
2 BaWüPersVG dadurch Rechnung getragen, dass
die Personalratsmitglieder der Schweigepflicht nach
§ 10 Abs. 1 BaWüPersVG unterliegen. Deren Verlet-
zung kann zu schwerwiegenden arbeitsrechtlichen,
personalvertretungsrechtlichen und strafrechtlichen
Konsequenzen führen. […]

Personalratsmitglieder sind daher bei Verletzung
der Schweigepflicht einem ähnlich scharfen Sank-
tionsregime ausgesetzt wie der Dienststellenleiter
und nachgeordnete Mitarbeiter, die wegen amtlicher
Befassung mit den Vergütungen unvermeidlich Ein-
blick erhalten, und sie sind auch nicht weniger
vertrauenswürdig.
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c) Die Kunstfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1
GG ist nicht berührt, wenn der Personalrat Einsicht
in die Vergütungslisten zu dem Zweck nimmt, die
Einhaltung der zugunsten der künstlerischen Mitar-
beiter geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen zu
überwachen. Die künstlerische Freiheit der Theater-
leitung, soweit sie sich in der Vereinbarung bestimm-
ter Entgelte für die am Theater tätigen Personen aus-
drückt, wird dadurch nicht eingeschränkt (vgl. Be-
schluss vom 22. April 1998 a.a.O. S. 4 f.; BAG, Be-
schluss vom 13. Februar 2007 – 1 ABR 14/06 –
BAGE 121, 139 Rn. 31). Die Einsichtnahme zum
Zweck des Diskriminierungsschutzes dient gerade
dazu, die Festlegung der Vergütungen aus kunstfrem-
den Motiven zu verhindern (vgl. Beschluss vom 9.
Januar 2007 – BverfwG 6 P 6.06 – Buchholz 251.7
§ 72 NWPersVG Nr. 36 Rn. 25).


